
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/11/16 9Nds144/82,
13Os46/03

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1982

Norm

StPO allg

StPO §41 Abs2

StVG §17

Rechtssatz

Subsidiäre Anwendung der Vorschriften der StPO auf das Verfahren vor dem Vollzugsgericht.

Entscheidungstexte

9 Nds 144/82

Entscheidungstext OGH 16.11.1982 9 Nds 144/82

Veröff: SSt 53/73

13 Os 46/03

Entscheidungstext OGH 14.05.2003 13 Os 46/03

Beisatz:Der Sache nach nimmt die Rechtsprechung eine planwidrige Lücke der auf gerichtliche Verfügungen

bezogenen Vorschriften des StVG an, welche sie durch Rechtsanalogie mit den Worten schließt, dass im

gerichtlichen Verfahren, soweit im StVG nichts anderes bestimmt ist, (jedenfalls) dem Sinne nach die

Bestimmungen der StPO gelten. Einer ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung (vgl §§ 8a Abs 1, 14 Abs 3 dritter

Satz MedienG, § 9 Abs 1 ARHG, § 3 Abs 3 GRBG uva) bedarf es folgerichtig nicht mehr. (T1); Beisatz: Hier: § 41 Abs

2 StPO steht auch im gerichtlichen Verfahren nach § 17 StVG sinngemäß in Geltung. (T2)
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